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Gesetzliche Krankenversicherung - Leistungen - Vollständige

Kostenübernahme für medizinisch notwendige Nachbehandlungen für

Piercings/Tattoos

Text der Petition Mit der Petition wird gefordert, dass gesetzliche Krankenkassen wieder die

vollständigen Kosten für Nachbehandlungen im Falle einer medizinischen

Notwendigkeit (Entzündung o. ä.) für Piercings und Tattoos übernehmen. Ärzte

dürfen nicht mehr dazu verpflichtet werden, den Grund des Besuches des Patienten

(entzündetes Piercing z. B.) an die Krankenkassen weiterleiten zu müssen.

Begründung Die Nachbehandlung von Tattoos und Piercings bei z.B. Entzündungen o.Ä. wird

nicht mehr vollumfänglich von den Krankenkassen übernommen, mit der

Begründung, dass das Stechen eines Piercings/Tattoos nicht medizinisch notwendig

war und die anteilige Kostenumlage auf den Patienten die Solidaritätsgemeinschaft

entlasten soll. Jedoch kann das Färben von Haaren ebenfalls nicht medizinisch

begründet werden. Tritt allerdings eine Allergie/Verätzung auf, wird die Behandlung

von den Krankenkassen vollumfänglich übernommen und Ärzte sind nicht

verpflichtet, die Krankenkassen darüber zu informieren, dass der Patient sich die

Haare gefärbt hat und den Schaden, trotz Warnung auf der Verpackung, ignoriert

und sich selbst zugefügt hat. Wenn ein Patient sich jedoch Farbe unter die Haut

stechen lässt und es zu einer Allergie kommt, werden die Behandlungskosten

teilweise auf den Patienten umgelagert. Das führt dazu, wie bei beginnenden

Entzündungen, dass Patienten erst sehr spät medizinische Hilfe in Anspruch nehmen,

was mit erheblichen Mehrkosten verbunden ist. Durch das Selbstbestimmungsgesetz

haben wir Bürger das Recht, unsere Körper nach unseren Vorstellungen zu

verändern. Tattoos und Piercings sind schon längst in der Mitte der Gesellschaft

angekommen und sollten nicht mehr von Ärzten und Krankenkassen durch

entstehende Kosten durch Nachbehandlungen stigmatisiert werden. Ärzte dürfen

nicht mehr von den Krankenkassen zur Meldung gezwungen werden, wenn ein

Patient einen Arzt aufgrund eines entzündeten Piercings/Tattoos um Hilfe bittet. Die

Angst des Arztes, auf seinen Kosten gänzlich sitzen zu bleiben, ist nicht abwegig.

Die rechtzeitige Behandlung eines entzündeten Piercings ist mit geringeren

anteiligen Kosten für die Solidargemeinschaft verbunden, als die Behandlung einer

durch die Entzündung entstandenen Zyste, oder gar einer Sepsis. Solche

Folgeerkrankungen entstehen, wenn ein Patient sich nicht traut, aufgrund der

anteiligen Kosten rechtzeitig medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ärzte sind

keine Spitzel der Krankenkassen. Der Schutz des Patientengeheimnisses muss

wieder vollumfänglich in Kraft treten. Tattoos und Piercings sind im

gesellschaftlichen Mainstream angekommen. Ein Patient, der seine Lunge über die

Jahre durch rauchen, trotz Warnungen auf den Zigarettenschachteln und kostenlosen

Hilfsangeboten durch die Krankenkassen, massiv schädigt, bekommt ohne

Stigmatisierung eine Transplantation/ andere Behandlungen, die vollumfänglich von
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den Krankenkassen übernommen werden. Das Argument, dass die

Solidaritätsgemeinschaft entlastet werden soll, wenn Kosten der Nachbehandlung auf

Patienten mit entzündetem Piercing/Tattoo teilweise von den Krankenkassen

umgelagert werden, ist 2025 nicht mehr ethisch vertretbar, denn weitaus mehr

Menschen müssen aufgrund einer Allergie durch Haarfärbemittel oder anderem

selbstschädigendem Verhalten behandelt werden, als durch Tattoos und Piercings.

Denn hier ist die erste Anlaufstelle in der Regel das Studio.

Seite 2

Petition 182917 - Einreichedatum der Petition: 21.06.2025


